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5 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe 
   

 Dienstwagen im Minijob-Ehegattenarbeitsverhältnis 

 Privatnutzung eines Taxis durch Taxiunternehmer 

 Keine Umsatzsteuerfreiheit für Fahrschulunterricht  

  Liebhaberei bei Dauerverlusten 

 Überlassung von Fahrrädern an Arbeitnehmer 

 Sensibilisierungswoche ist Arbeitslohn 

 

  

Ausgabe Mai 2019 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Mai-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Dienstwagenüberlassung bei einem 
Minijob-Ehegattenarbeitsverhältnis 

Die Überlassung eines Dienstwagens an einen beschäftig-
ten Ehegatten im Minijob-Arbeitsverhältnis ist nicht fremd-
üblich. Der Arbeitslohn für den Ehegatten wird daher nicht 
als Betriebsausgabe anerkannt. Ob die Aufwendungen für 
den Dienstwagen als Betriebsausgaben absetzbar sind, 
hängt davon ab, ob und inwieweit der Dienstwagen für 
betriebliche Fahrten genutzt wurde. 

Hintergrund: Arbeitsverhältnisse mit Kindern oder dem 
Ehegatten werden steuerlich nur anerkannt, wenn sie ei-
nem sog. Fremdvergleich standhalten, also dem entspre-
chen, was fremde Dritte untereinander vereinbart hätten. 
Außerdem muss der Arbeitsvertrag klar und eindeutig sein 
und auch tatsächlich durchgeführt werden. 

Sachverhalt: Der Kläger betrieb in den Jahren 2012 bis 
2014 ein Sportgeschäft und beschäftigte seine Ehefrau im 
Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- und Ku-
rierkraft für neun Wochenstunden gegen ein Monatsgehalt 
von 400 €. Außerdem überließ er ihr als Dienstwagen einen 
gebrauchten Opel Astra und nach dessen Verkauf einen 
gebrauchten Saab Vector Kombi. Die Ehefrau durfte den 
jeweiligen Dienstwagen unbeschränkt und ohne Kostenbe-
teiligung privat nutzen. 
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Den Nutzungsvorteil aus der Überlassung des Dienstwa-
gens zu privaten Zwecken ermittelte der Kläger nach der 
sog. 1 %-Methode und zog den sich hiernach ergebenden 
Wert vom Gehalt ab. Die Ehefrau erhielt daher nur einen 
Differenzbetrag von 137 € während der Nutzung des Opel 
bzw. von 15 € während der Nutzung des Saab. Das Fi-
nanzamt erkannt den Lohnaufwand und den Aufwand für 
den jeweiligen Dienstwagen nicht als Betriebsausgaben an. 

Entscheidung: Der BFH erkannte den Lohnaufwand eben-
falls nicht an, verwies die Sache allerdings wegen der Ab-
ziehbarkeit der Kfz-Aufwendungen an das Finanzgericht 
(FG) zurück: 

 Der Arbeitsvertrag war nicht fremdüblich, da ein fremder 
Dritter einem Minijobber keinen Dienstwagen zur unein-
geschränkten Privatnutzung ohne Selbstbeteiligung über-
lassen hätte. Es besteht für den Arbeitgeber nämlich das 
Risiko, dass der Arbeitnehmer den Dienstwagen ausgie-
big privat nutzt und sich dadurch die Aufwendungen für 
den Dienstwagen deutlich erhöhen. 

 Steigen die Kfz-Aufwendungen aufgrund der ausgiebigen 
Privatnutzung z. B. von 100 € auf 200 € monatlich, führt 
dies bei einem Minijob-Verhältnis mit einem Monatsgehalt 
von 400 € zu einer Erhöhung des wirtschaftlichen Lohn-
aufwands auf 500 € und damit von 25 %. Bei einem regu-
lär angestellten Arbeitnehmer, der ein Monatsgehalt von 
3.000 € erhält, wäre eine Steigerung des Lohnaufwands 
von 100 € monatlich relativ gering und würde lediglich 
3,33 % ausmachen. 

 Unbeachtlich ist, ob die Ehefrau des Klägers den Dienst-
wagen für betriebliche Zwecke benötigte und ob es sich 
bei dem Dienstwagen um gehobene oder neue Kfz han-
delte. Der Lohnaufwand ist damit nicht als Betriebsausga-
be absetzbar. 

 Ob die Kfz-Aufwendungen als Betriebsausgaben absetz-
bar sind, hängt davon ab, in welchem Umfang die Dienst-
wagen für betriebliche Fahrten eingesetzt wurden. Der 
Betriebsausgabenabzug wäre möglich bei einer betriebli-
chen Nutzung von mindestens 10 %, weil der Dienstwa-
gen dann zum sog. gewillkürten Betriebsvermögen gehö-
ren würde; allerdings wäre dann auch ein Veräußerungs-
erlös als Betriebseinnahme zu versteuern. Bei einer be-
trieblichen Nutzung von weniger als 10 % wäre der Be-
triebsausgabenabzug dagegen ausgeschlossen; ein Ver-
äußerungserlös wäre dann keine Betriebseinnahme. 

Hinweise: Ob die Überlassung eines Dienstwagens an 
einen Minijobber einen Gestaltungsmissbrauch darstellt, 
ließ der BFH offen. 

Soll einem Angehörigen im Minijob-Arbeitsverhältnis ein 
Dienstwagen überlassen werden, sollte unbedingt eine 
Nutzungsbeschränkung für die Privatnutzung vereinbart 
werden, z. B. eine Privatkilometer-Begrenzung, Nutzungs-
verbote für Angehörige des Ehegatten oder für Urlaubsfahr-
ten oder eine Kostenbeteiligung des Ehegatten. 

Privatnutzung eines Taxis durch 
Taxiunternehmer 
Ein Taxiunternehmer, der sein Taxi auch privat nutzt und 
seine Privatnutzung nach der sog. 1 %-Methode versteuert, 

hat als Bruttolistenpreis den Preis anzusetzen, den der 
Hersteller von Privatpersonen verlangt. Ein niedrigerer 
Listenpreis, den der Hersteller Taxiunternehmern anbietet, 
ist nicht zugrunde zu legen. 

Hintergrund: Für die Privatnutzung eines betrieblichen Kfz 
ist eine Entnahme gewinnerhöhend anzusetzen. Diese 
Entnahme ist grundsätzlich mit 1 % des Bruttolistenpreises 
pro Monat zu bewerten, wenn das Kfz zu mehr als 50 % 
betrieblich genutzt wird. 

Sachverhalt: Der Kläger war Taxiunternehmer und nutzte 
ein Taxi auch privat. Der Listenpreis des Kfz-Herstellers 
betrug 48.100 €. Allerdings bot der Kfz-Hersteller für Ta-
xiunternehmer einen niedrigeren Listenpreis in Höhe von 
37.500 € an. Das Finanzamt bewertete die Entnahme für 
die Privatnutzung auf der Grundlage des Listenpreises von 
48.100 €. Der Kläger wollte hingegen, dass der niedrigere 
Listenpreis von 37.500 € angesetzt wird. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierauf 
gerichtete Klage ab: 

 Der inländische Listenpreis ist die Preisempfehlung des 
Kfz-Herstellers, die beim Endverkauf an Privatkunden im 
Inland gilt. Eine spezielle Preisliste für Unternehmer wie 
z. B. Taxiunternehmer ist nicht zu berücksichtigen. 

 Bei der 1 %-Methode geht es um die Besteuerung des 
Nutzungsvorteils in der Höhe, die der Unternehmer als 
Privatperson für eine vergleichbare Nutzung des Kfz 
aufwenden müsste. Damit kommt es auf den Listenpreis 
an, der für Privatkunden gilt. 

Hinweise: Die 1 %-Methode ist dem BFH zufolge eine grob 
typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung. 
Hält der Unternehmer diesen Wert für zu hoch, kann er ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führen und muss dann nur 
die auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen als 
Entnahme versteuern. 

Der Listenpreis gilt auch für ältere und gebrauchte Kfz. 
Denn der Listenpreis deckt nicht nur die Anschaffungskos-
ten ab, sondern auch den Unterhalt des Autos wie z. B. 
Reparaturkosten. Diese Unterhaltskosten sind bei älteren 
und gebrauchten Kfz höher als bei neuen Fahrzeugen. 

Keine Umsatzsteuerfreiheit für 
allgemeinen Fahrschulunterricht 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnt eine Umsatz-
steuerbefreiung für den Fahrschulunterricht für die Kfz 
Klassen B (bis 3,5 t) und C1 (3,5 t bis 7,5 t) ab. Denn Fahr-
schulunterricht ist nicht mit einem umsatzsteuerfreien 
Schul- bzw. Hochschulunterricht vergleichbar. 

Hintergrund: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht sind 
nur bestimmte Unterrichtsleistungen umsatzsteuerfrei, z. B. 
der Unterricht durch Ersatzschulen, Hochschulen oder 
durch Privatschulen, der nach einer Bescheinigung der 
Kultusbehörde auf einen Beruf oder auf eine Prüfung vor-
bereitet. 

Sachverhalt: Die Klägerin ist eine Fahrschule (GmbH). Sie 
machte für den Fahrschulunterricht für die Klassen B und 
C1 die Umsatzsteuerfreiheit geltend. Das Finanzamt er-
kannte die Umsatzsteuerfreiheit nicht an. Der Fall kam zum 
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Bundesfinanzhof (BFH), der im Jahr 2017 ein Vorabent-
scheidungsersuchen an den EuGH richtete, damit dieser 
die Frage beantwortet, ob der Fahrschulunterricht für Kfz 
umsatzsteuerfrei ist. Über dieses Ersuchen hat der EuGH 
nun entschieden. 

Entscheidung: Der EuGH lehnt eine Steuerbefreiung ab: 

 Zum umsatzsteuerbefreiten Schul- und Hochschulunter-
richt gehört nur derjenige Unterricht, der geprägt ist von 
einem integrierten System der Vermittlung von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten, die sich auf ein breites und vielfälti-
ges System von Stoffen beziehen. 

 Ein Fahrschulunterricht erfüllt diese Anforderungen nicht: 
Denn es handelt sich um einen spezialisierten Unterricht, 
der nicht der Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht, wie sie für den 
Schul- oder Hochschulunterricht typisch ist. 

Hinweise: Die abschließende Entscheidung über die Um-
satzsteuerfreiheit der Fahrschule muss zwar der BFH tref-
fen. Aber nach dem aktuellen Urteil des EuGH wird es 
keinen Zweifel geben, dass die Umsatzsteuerfreiheit für 
den Fahrschulunterricht für die Klassen B und C1 zu ver-
neinen ist. In Bezug auf die Klassen C und D (große Lkw 
und Busse) kommt dagegen weiterhin eine Befreiung als 
Berufsausbildung in Betracht. 

Liebhaberei bei Dauerverlusten 
Ergeben sich aus dem Betrieb eines Geschäftes über Jah-
re erhebliche Verluste, ohne dass Umstrukturierungsmaß-
nahmen ergriffen werden, können die Verluste nach einer 
gewissen Anlaufphase als Liebhaberei eingestuft werden 
und sind damit ab diesem Zeitpunkt steuerlich nicht mehr 
anzuerkennen. 

Hintergrund: Die Erzielung von Einkünften setzt eine Ein-
künfteerzielungsabsicht voraus. Fehlt die Einkünfteerzie-
lungsabsicht, spricht man von Liebhaberei. Es ist dann 
anzunehmen, dass die Verluste aus privaten Gründen in 
Kauf genommen werden. Eine steuerliche Berücksichti-
gung scheidet aus. 

Sachverhalt: Die Antragstellerin in dem Eilverfahren war 
hauptberuflich Geschäftsführerin einer GmbH. Nebenberuf-
lich betrieb sie seit 2007 in einem kleinen Wintersportort mit 
ca. 2.300 Einwohnern ein Modegeschäft für hochwertige 
Damen- und Herrenmode und beschäftigte Arbeitnehmer, 
u. a. eine Freundin. Im Zeitraum von 2007 bis 2017 erzielte 
sie Verluste in Höhe von ca. 800.000 €. Das Finanzamt 
erkannte die Verluste bis einschließlich 2012 an, danach 
allerdings nicht mehr. Im Jahr 2018 stellte die Antragstelle-
rin den Betrieb des Modegeschäftes ein. 

Entscheidung: Das Finanzgericht München (FG) wies den 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ab: 

 Die Berücksichtigung von Verlusten setzt voraus, dass 
der Steuerpflichtige über die gesamte Dauer seiner Tätig-
keit einen „Totalgewinn“ erzielen will. Dabei kommt es 
nicht nur auf dessen Absicht an; denn diese ist schwer 
überprüfbar. Es sind äußere Merkmale zu prüfen, nämlich 
der Erfolg und die Art der Tätigkeit. Daher ist zu ermitteln, 
ob der Betrieb überhaupt geeignet ist, einen Gewinn zu 
erwirtschaften. 

 Bei einem Verlustbetrieb ist zu prüfen, ob die Tätigkeit der 
Befriedigung persönlicher Neigungen oder der Erlangung 
wirtschaftlicher Vorteile außerhalb des Steuerrechts dient 
oder ob die Verluste aus persönlichen Gründen hinge-
nommen werden. Ist beides nicht der Fall, kann aus dem 
Umstand, dass auf die Verluste nicht mit geeigneten Um-
strukturierungsmaßnahmen reagiert wird, auf das Fehlen 
einer Totalgewinnabsicht geschlossen werden. 

 Im Streitfall hat die Antragstellerin jahrelang Verluste 
hingenommen, ohne hierauf mit Umstrukturierungsmaß-
nahmen reagiert oder ein schlüssiges Betriebskonzept er-
stellt zu haben. Spätestens 2013 hätte sie erkennen müs-
sen, dass der kleine Wintersportort nicht geeignet ist, um 
hochwertige Mode zu verkaufen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Antragstellerin die Verluste mit ihren Ein-
künften als Geschäftsführerin verrechnen konnte. Hinzu 
kommt, dass sie in dem Geschäft eine Freundin beschäf-
tigte, das Betriebsfahrzeug auch für Privatfahrten nutzen 
konnte und sie über ihr Geschäft am sozialen Leben im 
Wintersportort, z. B. in der dortigen Wirtschaftsgemein-
schaft „Die Kaufleute“ teilnehmen konnte. 

Hinweise: Sobald das Finanzamt Zweifel an der Ein-
künfteerzielungsabsicht hat, erlässt es die Steuerbescheide 
hinsichtlich der Verluste nur noch vorläufig. Stellt sich spä-
ter heraus, dass tatsächlich keine Gewinne erzielt werden, 
werden die Steuerbescheide zu Ungunsten des Steuer-
pflichtigen geändert und Steuern zuzüglich Zinsen nachge-
fordert. 

Da die Dauer der Anlauf- oder Aufbauphase bei Neugrün-
dungen für jeden Betrieb individuell und branchentypisch 
ist, gibt es keine feste Zeitbegrenzung für die Berücksichti-
gung anfänglicher Verluste. Es wird für gewöhnlich ein 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren in Betracht kommen. 
Danach wird das FA allerdings Umstrukturierungsmaß-
nahmen erwarten. 

Zu den privaten Motiven, die gegen die Berücksichtigung 
von Verlusten sprechen, gehören der Bezug zu einem 
Hobby, z. B. ein Weinhandel oder eine Pferdezucht, oder 
die Beschäftigung von Angehörigen, um diese in den 
Schutz der Sozialversicherung kommen zu lassen. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern an 
Arbeitnehmer 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben den mo-
natlichen Durchschnittswert für die Besteuerung aus der 
Privatnutzung eines (Elektro-)Fahrrads ab 2019 festgelegt. 

Hintergrund: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
Fahrräder zur privaten Nutzung überlassen. Sofern sie das 
Fahrrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn bereitstellen, ist dies seit diesem Jahr bis zum 
31.12.2021 steuerfrei (lesen Sie hierzu unsere Mandanten-
Information Januar 2019). Häufiger wird allerdings die 
Überlassung im Rahmen einer Entgeltumwandlung erfol-
gen. Dieser Vorgang führt – im Fall der privaten Nutzung 
durch den Arbeitnehmer – grundsätzlich zu einem geldwer-
ten Vorteil, der als Arbeitslohn zu versteuern ist. 
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Kernaussagen der obersten Länder-Finanzbehörden: Es 
gelten folgende Grundsätze, wenn die Überlassung des 
(Elektro-)Fahrrads arbeitsvertraglich vereinbart wird: 

 Der Wert der privaten Nutzung ist mit 1 % der unverbindli-
chen Preisempfehlung einschließlich Umsatzsteuer des 
Herstellers, Importeurs oder Großhändlers zu bewerten; 
die Preisempfehlung wird auf volle 100 € abgerundet. 
Maßgeblich ist die Preisempfehlung im Zeitpunkt der In-
betriebnahme des(Elektro-)Fahrrads. 

 Wird das (Elektro-)Fahrrad erstmals ab dem 1.1.2019 
oder bis Ende 2021 an einen Arbeitnehmer zur Privatnut-
zung überlassen, sind lediglich 50 % der unverbindlichen 
Preisempfehlung zu Grunde zu legen. Dies gilt nicht, 
wenn das (Elektro-)Fahrrad vor dem 1.1.2019 bereits 
einmal irgendeinem Arbeitnehmer zur Privatnutzung über-
lassen worden ist. 

 Auf den Anschaffungszeitpunkt des Fahrrads kommt es 
nicht an, so dass der hälftige Ansatz der Preisempfehlung 
auch für solche (Elektro-)Fahrräder in Betracht kommt, die 
bereits vor dem 1.1.2019 angeschafft worden sind, sofern 
sie vor dem 1.1.2019 noch nicht an einen Arbeitnehmer 
überlassen worden sind. 

 Die Freigrenze für Sachbezüge i.H.v. 44 € monatlich ist 
nicht anzuwenden. 

 Ist der Arbeitgeber ein Fahrradverleiher, kann der sog. 
Rabattfreibetrag i. H. v. 1.080 € berücksichtigt werden, so-
fern die Lohnsteuer nicht pauschaliert wird. 

Hinweise: Ist das (Elektro-)Fahrrad verkehrsrechtlich als 
Kfz anzusehen, weil der Motor z. B. auch Geschwindigkei-
ten von mehr als 25 km/h unterstützt, gelten die Grundsät-
ze für die Überlassung von Elektro-/Hybridelektro-
fahrzeugen. Hier wird nach aktueller Rechtlage ebenfalls 
nur der halbe Bruttolistenpreis für das Kfz angesetzt, wenn 
das Fahrzeug erstmalig ab dem 1.1.2019 und bis zum 
31.12.2021 an einen Arbeitnehmer zur Privatnutzung über-
lassen wird. 

Sensibilisierungswoche ist Arbeitslohn 
Die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einer vom Arbeit-
geber bezahlten „Sensibilisierungswoche“, die der allge-
meinen Gesundheitsförderung dient, führt zu Arbeitslohn. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören neben dem Gehalt 
auch sonstige Bezüge und Vorteile, die für die Tätigkeit 
gewährt werden. Nicht zum Arbeitslohn sind solche Vorteile 
zu zählen, die im ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Arbeitgeberin und organi-
sierte für ihre Arbeitnehmer eine sog. Sensibilisierungswo-
che in einem Hotel, die aus Veranstaltungen und Kursen 
zur Ernährung, Bewegung, Körperwahrnehmung, Eigendi-
agnostik, Training und Belastung, Achtsamkeit und Eigen-
verantwortung bestand. Die Teilnahme war freiwillig. Wenn 
ein Arbeitnehmer allerdings zusagte, musste er teilnehmen. 
Die Teilnahme wurde nicht als Arbeitszeit angerechnet – 
der Arbeitnehmer musste hierfür Urlaub nehmen oder 
Überstunden abbauen. Außerdem musste der Arbeitneh-
mer die Fahrtkosten selbst tragen. Pro Arbeitnehmer ent-
standen Kosten von ca. 1.300 €, die das Finanzamt nach 
Abzug eines Freibetrags als Arbeitslohn behandelte und für 
die es Lohnsteuer von der Klägerin forderte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hier-
gegen gerichtete Klage ab: 

 Die Teilnahme an der Sensibilisierungswoche führte zu 
Arbeitslohn, weil es um die allgemeine Gesundheitsfür-
sorge ging, die keinen Bezug zur beruflichen Tätigkeit der 
Arbeitnehmer hatte. Neben einem gesunden Lebensstil 
ging es um Themen wie Burn-Out, Stressbewältigung und 
die Erkennung eigener Defizite. 

 Die Arbeitnehmer waren nicht verpflichtet, an der Veran-
staltung teilzunehmen. Die Teilnahme wurde nicht als 
Dienstzeit gewertet, und die Teilnehmer mussten auch die 
Fahrtkosten selbst tragen. 

 Die Teilnahmemöglichkeit war durch das Dienstverhältnis 
veranlasst, weil sie als Gegenleistung für die Tätigkeit des 
Arbeitnehmers gewährt wurde. 

 Eine Aufteilung in Arbeitslohn und in einen aus ganz 
überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitge-
bers erbrachten Vorteil, der nicht steuerpflichtig wäre, kam 
im Streitfall nach Auffassung der Richter nicht in Betracht, 
weil sich die Teilnahme an der sog. Sensibilisierungswo-
che nicht aufteilen ließ. 

Hinweise: Das Finanzamt ließ einen Teilbetrag steuerfrei, 
weil Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung nach dem Gesetz bis zu 500 € je 
Arbeitnehmer und Jahr steuerfrei bleiben, wenn sie zusätz-
lich zum geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden und 
qualitativ bestimmten Anforderungen entsprechen. 

Auch die Übernahme von Kurkosten durch den Arbeitgeber 
führt nach Auffassung des BFH zu Arbeitslohn. Anders ist 
dies bei unentgeltlichen Vorsorgeuntersuchungen, die der 
Arbeitgeber veranlasst, oder bei Maßnahmen zur Vermei-
dung berufsbedingter Krankheiten. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Mai 2019 

10. 5. 2019 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13. 5. 2019 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

15. 5. 2019 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 20. 5. 2019 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28. 5. 2019 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28. 5. 2019 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24. 5. 2019 

 


